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18.8.2009 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Personalrat wünscht Ihnen einen guten Start nach der Sommerpause und möchte Sie 
zum Einstieg mit wichtigen Informationen versorgen. 
 
Versetzungsverfahren 

Bereits am  28. September wird über die Versetzungen zum 1.2. und zum 1.8.2010 
entschieden. Sollten Sie aus Unkenntnis den neuen Antragsschluss 31.7. verpasst haben, 
muss der Antrag jetzt sofort gestellt werden. Die Bezirksregierung hat dem Personalrat 
großzügige Handhabung bei Terminüberschreitung zugesichert. Unsere dringende 
Empfehlung: Stellen Sie auch Anträge für Versetzungen innerhalb eines Schulamtes z.B. bei 
Schulschließungen. 
Ganz wichtig: Kopie des Antrages an den Personalrat nicht vergessen. Nur so können 
wir für Sie verhandeln. 
 
Verbeamtungsgrenze angehoben 

Am 18.07.2009 ist in NRW die Höchstaltersgrenze für die Verbeamtung von 35 auf 40 Le-
bensjahre zuzüglich Hinausschiebensgründe (vgl. § 6 Abs. 2 LVO ) heraufgesetzt worden. 
Die neuen Regelungen gelten für Tarifbeschäftigte, die sich bereits im Dienst befinden 

und für zukünftige Beschäftigte. 
 

Verbeamtet wird grundsätzlich, wer die neue Höchstaltersgrenze (Vollendung des 40. bzw. 
bei Schwerbehinderung des 43. Lebensjahres zuzüglich Hinausschiebenstatbestände) noch 
nicht überschritten hat. Die Hinausschiebenstatbestände sind im § 6 Abs. 2 LVO 
 geregelt (Wehr-/ Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr, Kindererziehung, Pflegezeiten). 
Zusätzlich kommt eine Ausnahmeregelung der Laufbahnverordnung zum Tragen (LVO § 84 
Abs.2, Satz 1). Danach ist das Lebensalter zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Verbe-
amtung maßgebend. 
 

Beispiel: Geburtstag 1.7.1969 –Antrag an die Bezirksregierung auf Verbeamtung 18.5.2009; 
Verbeamtung kann erfolgen, da zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 40 Jahre alt. 
 

Alle diejenigen, die die neuen Altersgrenzen (40+ bzw. 43+) zum Zeitpunkt des „Neuantra-
ges“ auf Übernahme in das Beamtenverhältnis bereits überschritten hatten, werden nicht 
mehr verbeamtet. 
 
 
 

Personalversammlung am 25.11.2009 in Duisburg - Bitte vormerken!  
 

Mit kollegialen Grüßen 

 

Helga Krüger, Vorsitzende 


